Der Staatsrat des Kantons Wallis

eingesehen Artikel 24b Absatz 2 des Gesetzes welches das eidgenössische Tierschutzgesetz vollzieht (kTSchG);

eingesehen den Beschluss vom 7. Dezember 2005, der eine Liste von Hunderassen und ihrer Kreuzungen erlässt, deren Haltung im Wallis verboten ist;

auf Antrag des Departements für Gesundheit, Sozialwesen und Energie,
beschliesst:
1.
Jede im Wallis wohnsässige Person, die einen Hund besitzt, dessen Rasse auf der Liste der auf dem Walliser Gebiet verbotenen Hunderassen und ihren Kreuzungen steht (nachstehend Liste der verbotenen Hunde), ist verpflichtet, ihr Tier bis zum 30. September 2006 einer Prüfung zu unterziehen, die durch den Veterinärdienst vorzunehmen ist. Je nach Ergebnis der Prüfung, ist der Hund entweder als potentiell gefährlich im Sinne von Artikel 24b Absatz 3 kTSchG einzustufen oder der Eigentümer hat sich von seinem(n) Hund(en) zu trennen.
2.
Jeder vor dem 1. März 2006 geborene, potentiell gefährliche Hund, wird eine Ausnahmebewilligung erhalten, insofern er sterilisiert wird.
3.
Jede Person, die einen Hund besitzt, der auf der Liste der gefährlichen Hunde steht und der nicht mit einem elektronischen Chip versehen ist, hat sein Tier bis zum 1. März 2006 beim Veterinärdienst anzumelden.
4.
Jeder Hund, der auf der Liste der verbotenen Hunde steht und nicht angemeldet oder nach dem 30. Juni 2006 nicht mit einem elektronischen Chip versehen ist, ist zu euthanasieren.
5.
Jeder Aufenthalt von Hunden im Wallis, die auf der Liste der verbotenen Hunde stehen, wird unter der Bedingung, dass das Tier an der Leine geführt und einen Maulkorb trägt, für eine Höchstdauer von 30 Tagen bewilligt.
6.
Das zuständige Departement erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Liste der vom Veterinärdienst genehmigten potentiell gefährlichen Hunde mit den Namen ihres jeweiligen Eigentümers. Die Gemeinden ermöglichen die Einsichtnahme in diese Listen.
7.
Der Kantonstierarzt erlässt eine Weisung zuhanden der Tierärzte und verpflichtet sie, jeden neuen Hund, der auf der Liste der verbotenen Hunderassen steht, dem Veterinärdienst zu melden.
8.
Das zuständige Departement wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

So beschlossen im Staatsrat zu Sitten, den 21. Dezember 2005.

Der Präsident des Staatsrates: Claude Roch
Der Staatskanzler: Henri v. Roten
